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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 07.09.2016 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

auf der Grundlage des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994 hatte eine Vielzahl von 

Grundstücksnutzern der KGA „An der Lache“ ein Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Erfurt 

abgeschlossen. Im Nachgang machten die Grundstücksnutzer von Ihren Anspruch zum Kauf der 

Grundstücke nach dem SachenRBerG  gebrauch und stellten den Antrag zum Kauf der 

Grundstücke. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen. 

 

01 

Wie ist der Stand der Grundstücksverkäufe nach dem SachenRBerG? 

 

02 

Gibt es Kaufanträge von Grundstücksnutzern, bei denen das SachenRBerG nicht zur Anwendung 

kommen kann, wie wird mit diesen Kaufanträgen verfahren? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

14.07.2016, gez. i.A. Stassny   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Herr Stampf, Fraktion Freie Wähler, 

FDP,Piraten 
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